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Geistlose Bischofskonterenz?

Anmerkungen eiınem Beıtrag VO Ladıslas Örsy

In einem Schreiben VO Z Marz 2000 den Chefredakteur dieser
Zeitschrift hat Kardıinal Joseph Ratzınger gebeten, den nachfolgenden
Beıtrag bald Ww1e€ möglıch z verötftentlichen. Ladıslas ÖOrsy schliefßt
die Debatte mi1t anschliefßenden Anmerkungen ab Die Redaktıion

Ladıslas Orsy hat in seinem Beıtrag „Die Bischofskonferenzen un: die Macht des
Geistes“ 1! nıcht 1101 ein Zerrbild der Bıschofskonferenz gezeichnet. uch se1ın
mıiıttelbares Vorhaben, nämlıch das päpstliche (zeset7z „Apostolos SUOS : das der
Lehrvollmacht der Bischofskonferenz gewidmet 1St, kritisch analysıeren, hat
dıe Absıcht und, W1€ 11a mufßßß, das Verdienst dieses (Gesetzes gänzlıch VeCI-

kannt. Dabe] sollte 1111l nıcht außer acht lassen, da{fß die ormale Charakterisıe-
LULLS als „Motu propri0” das Dokument se1ıner austührlichen lehrmäfßigen
Darlegung nıcht als Lehrdokument verstehen 1St, sondern aut die abschließen-
den Normen als päapstlıches (zeset7z abzielt. Di1e ausdrückliche Bezugnahme auf
die Empfehlungen der außerordentlichen Generalversammlung der Bischots-
synode VO 1985 (Nr. 23) rückt die umfangreiche lehrmäfßige Darlegung 1ın dıe
Niähe der Gattung elnes „Nachsynodalen Apostolischen Schreibens“ hne aller-
dıngs 1eSs ausdrücklich LIu  =) Somuıit bleibt r dabeı, da{( der Kern des oku-
mentes in den abschliefßenden Normen besteht.

Eınıge Gesichtspunkte der VO ÖOrsy vorgebrachten (GGravamına mussen ıer
angesprochen werden, doch 1St schon Danz allgemeıin testzustellen, da{ß
1m Gegensatz der Auffassung VO ÖOrsy das Motu propri0 1ın seınen ehrmä{fßi-
SCH Darlegungen ber die Bischotfskonterenz nıchts SagL, W as 1m Wıderspruch
FTa allgemeinen Recht der Kırche stehen würde Und selbst, WE die eine der
andere Formulierung dem Kanoniıisten wenıger ANSCHLECSSCH erscheınen möchte,
würde sıch aufgrund der lehrmäfßigen: Darlegungen nıchts VO dem andern, W AS

sıch A4aUsSs den Normen des allzemeınen Rechts ber dıe Bischofskonferenz erg1ibt.

Allgemeine Charakterisierung der Bischofskonferenz

In ıhrer geltenden Rechtsgestalt ” 1St dıe Bischofskonferenz eıne reıite Frucht des
/ weıten Vatikanıischen Konzıls. Ihre unmıttelbare Vorgeschichte reicht 1ın die A O

STE Hälfte des 19 Jahrhunderts zurück, als 1n einı1gen mitteleuropäischen Ländern
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dıe Bischöfe sıch zunächst 1n unregelmäfßiigen Abständen ZuUur vegenseıltıgen era-
Lung un!: AB Zweck der Abstimmung ihres kırchenpolıtischen Vorgehens VCI-

sammelten. Da dıe Konfterenzen sıch 1im oroßen un: SaAaNZCIH bewährten, haben S1e
ach un ach estere Gestalt ANSCHOMM un!: sıch aut der Ebene VO Natıonen
etabliert. Der Gesetzgeber hat die Gelegenheit der Koditikation VO 1917 wahr-
s  TI dieser Entwicklung ırgendwiıe Rechnung Lragen; dabei hat e
doch versucht, ıhr zugleich eıne veräiänderte Ausrichtung geben, iındem GE die
Abhaltung der Bischofskonferenz 1n wen1gstens tünfjahrıgem Rhythmus auf der
Ebene der Kıirchenprovinz vorgesehen hat:; sS1e blieb weıterhın eıne beratende Ver-
sammlung*. Dieses kodikarıische Rechtsinstitut „Bıschofskontferenz“ hat sıch e
doch nıcht durchsetzen können. ewohnheıtsrechtlich haben sıch die außerkano-
nıschen Bischotskonferenzen erhalten, W1€ S1e

Verfassungsorgan der lateinıschen Kirche. Bıs ZUuU / weıten Vatiıkanıischen
Konzıil hatten die Bischofskonferenzen den Charakter VO Zusammenschlüssen
der betreffenden Bıschöte: S1€e verfügten ber keıinerle1 Rechtskompetenz. Nach
ein1gen Vorentscheidungen in der Liturgiekonstitution miıt der UÜbertra-
SUNg VO Rechtskompetenzen erhob sıch die Anderung des Rechtscharak-
FeTrs der überkommenen Eıinrichtung überraschend Wıderstand VOT allem VO

Konzilsvätern, dıe autf diıe bısherige Erfolgsgeschichte verwelsen konnten?.
Schließlich 1St aber doch 1ın dem Dekret „Chrıstus omınus“ (Art 38) d1€
Bischofskonferenz als hierarchische nstanz 1n dıe Verfassungsstruktur der Kırche
eingebaut un: in der nachkonziliaren Gesetzgebung näiäher gyeordnet worden®.

Die Bischofskonferenz 1St eıne Eınrıchtung der lateiniıschen Kırche. Ihre e1INSt-
weılen endgültige rechtliche Ordnung hat S1e 1983 1im Gesetzbuch der ate1n1-
schen Kırche, dem „‚Codex lurıs C©anoOnNIiC1“. ın den (Canones ART Z459 getunden.
Die katholisch-orientalischen Kırchen bedürten eıner solchen Eınrıchtung nıcht,
un: ZW ar AaUuUs Z7wel Gründen: Eınerseıts sınd sS1e zahlenmäßßiıg sechr kleın; ander-
SeIts verfügen S1e kraft ıhrer eigenen Rechtstradıition ber eın 1e] stärker Cr
bautes und tatsächlich tunktionıerendes Synodalwesen. Dıie lateinısche TIradıtion
1ST AUS verschiedenen Gründen anders. ber die ach altem kanonıschem
Recht 1n bestimmten Zeitabständen vorgeschriebenen Provinz1ialkonzilien sınd
tatsächlich 182836 eınem kleinen Bruchteil durchgeführt worden . Im Vergleich
2WAU| un: dem blofßen Gesichtspunkt des tatsächlichen Funktionierens 1St
die GrYSE Junge Geschichte der Bischofskonferenz eın überwältigender Erfolg.

Ekklesiologischer (Irt der Bıschofskonferenz. Di1ie Kıirchenkonstitution „Lu-
INen gentium“ lehrt, da{fß die Gesamtkirche M un! A4aUs Teilkirchen“ besteht (EG
Z8 ) In diesem Rahmen dient die Bischoftskonferenz W1e€e die Partikularkonzilien
un auch die oberbischöflichen AÄAmter (Metropolıit/Patrıarch) der besseren Inte-
oration der Teıle iın das (Gsanze. Jle diese Einriıchtungen haben eıne gewohnheits-
rechtliche Wurzel un: sınd menschlichen Rechits.

Schon 1m Konzilsdekret „Chriıstus Domuinus“, aber auch 1m Codex lurıs Cano-
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4C1 wırd die Bischofskonftferenz 1in Zusammenhang mı1t den partıkular-
kirchlichen Konzilien die iın der ostkirchlichen Rechtssprache Synoden heifßen)
behandelt Als eıner bischöflich-kollegialen Einrichtung wiırd der Bischotskon-
terenz damıt ıhr ekklesiologischer (Jrt 1m synodalen Element der Kirchenverfas-
SUNg zugewıesen. Idıiese zutreffende theologische Ortsbestimmung ISt. orundsätz-
lıcher Art un: bleibt unberührt VO der Tatsache, da{ß die Bischofskonftferenz DC-
genüber den Synoden/Konzilıen Besonderheıiten in Organisationsstruktur un
Vorgehensweise auftweist.

Es 1St unerfindlıch, WI1eso Orsy Bezug auf Nr. VO „Apostolos SUOS”

glaubt behaupten können, dieses (zesetz lehne „eıne CNSC Analogie 7zwiıischen
den Partikularsynoden un!: den Bischofskonterenzen ab < (7) Im Gegenteıl heifßt
G ausdrücklich: „Neben der TIradıtion der Partikularkonzilien un 1m Gleich-
klang mı1t ıhr entstandenWinfried Aymans  nici wird die Bischofskonferenz in engem Zusammenhang mit den partikular-  kirchlichen Konzilien (die in der ostkirchlichen Rechtssprache Synoden heißen)  behandelt®. Als einer bischöflich-kollegialen Einrichtung wird der Bischofskon-  ferenz damit ihr ekklesiologischer Ort im synodalen Element der Kirchenverfas-  sung zugewiesen. Diese zutreffende theologische Ortsbestimmung ist grundsätz-  licher Art und bleibt unberührt von der Tatsache, daß die Bischofskonferenz ge-  genüber den Synoden/Konzilien Besonderheiten in Organisationsstruktur und  Vorgehensweise aufweist.  Es ist unerfindlich, wieso Örsy unter Bezug auf Nr. 4 von „Apostolos suos“  glaubt behaupten zu können, dieses Gesetz lehne „eine enge Analogie zwischen  den Partikularsynoden und den Bischofskonferenzen ab“ (7). Im Gegenteil heißt  es ausdrücklich: „Neben der Tradition der Partikularkonzilien und im Gleich-  klang mit ihr entstanden ... die Bischofskonferenzen.“  3. Errichtung durch den Apostolischen Stuhl. Gemäß der Konzeption des Zwei-  ten Vatikanischen Konzils und nach geltendem Recht ist die Bischofskonferenz  ein in bestimmtem Rahmen zu rechtsverbindlichen Beschlüssen ermächtigtes Or-  gan der Kirchenverfassung, nicht „eher“ eine Vereinigung von Bischöfen als Indi-  viduen, wie Örsy das Motu proprio Apostolos suos interpretiert (5). Genau darin  unterscheidet sich nach geltendem Recht die Bischofskonferenz von ihren Vor-  läufern aus dem 19. Jahrhundert, denn bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil  handelte es sich um unverbindliche Versammlungen von Diözesanbischöfen mit  dem Ziel gegenseitiger Beratung und bestenfalls der Abstimmung ihres uneinge-  schränkt eigenverantwortlichen Handelns in den Diözesen. Eine solche beratende  Versammlung kann nicht aus sich heraus zu einer verbindlich beschließenden  Instanz werden, da die rechtliche Fähigkeit zu verbindlichem Handeln nicht aus  der Summe der Mitgliederrechte erwächst. Dies ist nur möglich aufgrund eines  höheren Rechts. Darin liegt der Hauptgrund, weshalb die Bischofskonferenz all-  gemein der gesetzlichen Einrichtung und konkret der Errichtung durch den Apo-  stolischen Stuhl bedarf. Angesichts dessen fragt man sich, was die Forderung des  Autors an das allgemeine Kirchenrecht nach Anerkennung des Versammlungs-  rechts der Bischöfe und für eine Konferenz bedeuten soll, deren Platz im ganzen  des Kollegiums von dem Haupt des Kollegiums zu bestimmen sei (15). Das alles  ist im Gesetzbuch der lateinischen Kirche längst gegeben (cc. 447 —459 CIC).  Ein zweiter Grund für die Errichtungsbedürftigkeit liegt darin, daß die Bi-  schofskonferenz — im Gegensatz zu den Partikularkonzilien — eine dauerhafte  Einrichtung ist und mit der Errichtung von Rechts wegen öffentliche juristische  Person des kanonischen Rechts ist (c. 449 CIC). Dadurch wird der Körper-  schaftscharakter der Konferenz stark betont. Für die Partikularkonzilien dagegen  genügt die in der Autorität des obersten kirchlichen Gesetzgebers erfolgte gesetz-  liche Einrichtung; in deren Rahmen können sie hier oder dort als vorübergehende  Ereignisse einberufen werden.  410die Bischofskonterenzen.“

Errichtung durch den Apostolischen Stuhl. Gemä{fß der Konzeption des 7 we1ı-
fen Vatikanıschen Konzıls un ach geltendem Recht IS dıe Bischofskonterenz
eın 1n bestimmtem Rahmen rechtsverbindlichen Beschlüssen ermächtigtes (Ir-

Sall der Kirchenverfassung, nıcht CC  „eher eıne Vereinigung VO Bischöfen als Indı-
viduen, W1€ ÖOrsy das Motu proprio0 Apostolos SUOS interpretiert (5) (senau darın
unterscheidet sıch ach geltendem Recht die Bischofskonferenz VO iıhren Vor-
äutfern AUS dem 19 Jahrhundert, enn bıs YA8x / weıten Vatikanischen Konzıil
handelte S sıch unverbindliche Versammlungen VO Diözesanbischöten mM1t
dem Ziel gegenseıltiger Beratung un bestentalls der Abstimmung ıhres uneInge-
schränkt eigenverantwortlichen Handelns 1n den Ihözesen. i1ne solche beratende
Versammlung annn nıcht aUus sıch heraus eıner verbindlich beschließenden
nstanz werden, da die rechtliche Fähigkeıt verbindlichem Handeln nıcht ARUN

der Summe der Mitgliederrechte erwächst. Dies 1St 1Ur möglıch aufgrund eınes
höheren Rechts. Darın liegt der Hauptgrund, weshalb die Bischofskonterenz all-
gemeın der gesetzlichen Einrichtung un! konkret der Errichtung durch den ApO-
stolischen Stuhl bedartft. Angesichts dessen fragt 1111l SICH: W asSs dıe Forderung des
Autors das allgemeıne Kirchenrecht ach Anerkennung des Versammlungs-
rechts der Bischöte un:! tür eıne Konfterenz bedeuten soll, deren Platz 1m SaNzZCH
des Kollegiums VO dem aupt des Kollegi1ums bestimmen se1 (15) [ )as alles
1ST 1im Gesetzbuch der lateinıschen Kırche längst gegeben ( 447 —459 CIC)

Eın 7zweıter Grund tür die Errichtungsbedürftigkeıit lıegt darın, da{ß die Bı-
schofskonterenz 1mM Gegensatz den Partikularkonzilien eıne dauerhafte
Einrichtung 1St un: mıt der Errichtung VO Rechts öffentliche juristische
Person des kanonischen Rechts 1St (c 449 CAC) Dadurch wırd der KOrper-
schaftscharakter der Konfterenz stark betont. Fur die Partikularkonzilien dagegen
venugt die 1n der Autorıität des obersten kırchlichen Gesetzgebers erfolgte ZESELZ-
liche Einrichtung; 1n deren Rahmen können S1@e VT der Ort als vorübergehende
Ereignisse einberuten werden.
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Autonomes Satzungsrecht. Wıe die Bischoftfskonterenz gegenüber den Partı-
kularkonzilien rechtlich ber eıne oröfßsere Festigkeıit verfügt, 1St auch deren 1N-
Ka Ordnung qualitatiıv verschıeden. Wırd eın Partikularkonzil einberufen, 1St S
weiıls der Erlafß eıner Konzilsordnung ertorderlich (cc 441, 447 GIC) Die Bı-
schofskonterenz dagegen bedart als dauerhafte Einriıchtung eıner testen un:
beständıgen Ordnung. Hıerzu verfügt S1€e ber utonom Satzungsrecht, S1€e
2a ıhren esonderen Verhältnissen entsprechend Einhaltung der Oorga-
ben des allgemeınen Kırchenrechts ıhre innere Ordnung selbständig gestalten,
also Bestimmungen Z Beıispiel ber das Stimmrecht;, die Durchführung der
Vollversammlung, die Ausgestaltung der Urgane W1€ Staändiger Rat, Kommıiss1o0-
HCH,; Sekretarıat GG freı bestimmen (€ 451 GCIC)

Enumeratıve Kompetenz. Der Zuständigkeitsbereich der Bischofskonferenz
tür rechtsverbindliche Beschlüsse 1St allerdings wesentlich gefafst als der-
Jenıge VO Partikularkonzilien. Letztere können 1m Rahmen des übergeordneten
Rechts bestimmen, W 4S ımmer den Konzilsvätern SIR Wachstum des Glaubens,
ZÜF Leıtung des vemeınsamen pastoralen Wırkens, Z Ordnung der Sıtten un:

Bewahrung, Eiınführung un: Schutz der allgemeınen kırchlichen Dıiszıplın
gebracht scheint“ (€ 445 CIC) S1e haben also eıne allgemeine Kompetenz, die
ihre Grenze allein 1m übergeordneten, nıcht 1aber 1mM nachgeordneten Recht tin-
det. Die Bischofskonterenz dagegen annn allgemeıne Dekrete (Gesetze) u  — 1ın
den Materıen erlassen, die 1m allgemeınen Recht ausdrücklich benannt sınd der
dıe durch besondere Anordnung des Apostolischen Stuhls se1 C® VO sıch AdUus,
sSEe1 6S auf Bıtten der einzelnen Bischofskonterenz dieser zugewl1esen sınd (C 455
GIC) [)as allgemeıne Recht welst der Bischofskonferenz tatsächlich Materıen 1m
Bereich nıcht 1Ur der Gesetzgebung, sondern auch für bestimmte Verwaltungsan-
gelegenheıten Z  A 1n denen S1Ee verbiıindliche Beschlüsse tassen annn der gar MUu

Dıie Kompetenz der Bischofskonfterenz 1St also deutlich gefafßst. S1e ist
nıcht allgemeıner Natur, sondern auf die einzeln benannten Angelegenheıten
oder Sachbereiche beschränkt, weshalb INa  _ VO eıner enumeratıven Kompetenz
sprechen A Dieser Unterschied den Partikularkonzilien 1St ebenso autftfal-
end W1€e wohlbegründet. Eben weıl die Bischofskonferenz als ständige Einrich-
(ung ber jederzeıt einsatzfahıge Urgane verfügt, muüfiste eıne allgemeıne Ompe-
LeNZ alsbald ZU Nachteıl der zugehörıgen Diözesanbischöte ausschlagen un
D: völlıgen Verdrängung AaUus ıhrer persönlıchen Amtsverantwortung tühren.
ine solche Entwicklung 1St VO den selten stattfindenden Partikularkonzilien
nıcht.zu befürchten. Die enumeratıve Kompetenz dient also dem Schutz des AD O-
stolischen Amites des Diözesanbischofts.

Ordentliche oberhirtliche Gewalt. ÖOrsy beklagt, 1mM Gegensatz den einzel-
N  e} Bischöten selen ach „Apostolos SuUOos“ dıe Bischofskonftferenzen für alle ıhre
Vorhaben Delegierte des Heılıgen Stuhls (8 Jedes Mitglied behalte seıne Rechte
un Pflichten, keıine seıner Freiheiten und Aufgaben werde ; Vn eıner korporatı-
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TE s  e Machtstruktur absorbiert“ (4 f) Sıeht INa  - VO der nıcht eben gylücklichen
Wortwahl ab, steht diese Aussage doch iın dırektem Gegensatz der sogleıch
tolgenden Feststellung ber „korporatıve Vollmachten“ und „bindende Be-
schlüsse“ Idıiese allerdings seı]len als Konzession des Heıilıgen tuhles „delegierte
Vollmacht“. Idieses Verständnıiıs wırd auch durch Wiıederholung nıcht richtiger.

Delegierte Vollmacht steht der ordentlichen Vollmacht gegenüber. Wiährend 0)15

dentliche Vollmacht Jjene 1ST, dıe VO Rechts mMı1t einem Amt der eıner
Körperschaft verbunden ISt;, wiırd als delegierte Vollmacht jene bezeichnet, die
sıch nıcht AUS dem Recht VO selbst erg1bt, sondern einer physischen oder Jurist1-
schen Person aufgrund konkreter Übertragung zukommt (vgl 131 GIE)
Selbst WE der Autor LLUTr Zu Ausdruck bringen möchte, da{ß die Bischotskon-
terenz als blofße Beauftragte des Heıilıgen Stuhles handle, weıl die gesetzliche Sai-
we1ısung iıhrer Kompetenzen durch dıesen erfolge, ware auch 1es IrNg. Dann
ware näimlıch auch eLwa dıe Gewalt des Diözesanbischofs delegierter Natur, weıl
der Umftang auch dieser Gewalt durch die oberste kirchliche Autorität niher e
setzliıch umschrıeben, oder weıter gefaßt werden annn

Im vollen Umfang, 1n dem das allgemeıne Recht der Bischotskonterenz OMpe-
TeNzZen verbindlicher Beschlussfassung zuwelst, hat die entsprechende Gewalt
der Bischotskonferenz ordentlichen Charakter, die sS1Ee nıcht in Stellvertretung für
ırgend jemand, sondern 1m eigenen Namen ausübt; darauf welst Art der zergan:
zenden Normen“ bezüglich des authentischen Lehrzeugnisses ausdrücklich h1n

Effektive, nıcht NUUÜY affektive Kollegialgewalt. Örsy behauptet, das oku-
mMent lehne „eıne effektive kolleg1iale Vollmacht der Bischofskonferenzen ab < (Z)
Der Begriff der „effektiven“ Vollmacht der Gewalt kommt 1in dem Motu propri0
n1ıe VO  —$ Der Autor benutzt ıh vielmehr 1mM Gegenüber der Redeweise VO

„affectus colleg1ialıs”, der kollegialen Gesinnung, W1e€e allerdings 1ın Nr. 172 des
Dokumentes vorkommt. An dieser Stelle wiırd eın geringeres Dokument als dıe
Kırchenkonstitution „Lumen ventium“ (Nr. JA Schlufß-Satz) zıtılert, gesagt
wırd, da{fß dıe Biıschofsversammlungen heutzutage vielfältigen un ruchtbaren
Beıtrag Z DA eısten können, dıe kollegiale Gesinnung konkreter Anwendung

tühren. Natürlich 1St damıt och nıcht ZESAZLT, da{fß dıe Bischofskonferenz auch
als solche ber eıne bındende der in der Terminologie des Autors effektive
Vollmacht verfügt. Kollegiale Gesinnung hat auch dıe Bischöte beflügelt, dıe sıch
1n den Zeıten VOT dem Zweıten Vatikanıischen Konzıil Zg blofßsen gegenseltigen
Beratung 1n Bischoftfskonterenzen getroffen haben

Dennoch hat die Gewalt der Bischofskonferenz 1ın ıhrem Zuständigkeitsbereich
ebenso W1€ die der teilkirchlichen Konzilien körperschaftlichen Charakter. S1e 1st
oberhirtliche Kollegialgewalt, enn sS1e erd ausschliefßlich 1m Wege des kollegıa-
len Aktes (Beschlufstassung) betätigt, und C sınd die Vorsteher VO Teilkiırchen,
dıe VO Rechts entscheidendes Stimmrecht haben (c 454 GCIG); de-
LTE allentalls gemäals der eıgenen Satzung bestimmte Titularbischöfe hinzukom-
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iIinenNn können ($ ebd.) Die Kollegialgewalt beruht also auf der Einheit entweder
VO (Bıschofs- der Priester-) Weıhe und oberhirtlichem Amt ($ der VO Bı-
schofsweihe un! satzungsrechtlicher Ermächtigung ($ 2

Der Papst 1St also nıcht, Ww1e€ Örsy unterstellt, Quelle der Vollmacht der Bı-
schofskonterenz (8 Die Vollmacht der Bischofskonterenz 1st vielmehr die auf Je-
SUS Christus selbst zurückgehende apostolische Vollmacht der oberhirtliche G:
walt, die AaUuUs dem Sakrament der Weihe un: der damıt verbundenen Sendung C1-

MR Die Funktion der Höchstgewalt (Papst der Bischotskollegium) 1ST
Insowelılt eıne determiıinatıve un: besteht darın, 1m Hınblick auf die Ertordernisse
der Kırche solche Urgane der gyesamtkırchlichen Integration anzuerkennen der

schaffen un: die Reichweite ihrer Zuständigkeıt umschreiben.
Da{fß die bischöflichen Kollegialorgane un: auch dıe Bischofskonterenz 1mM -

LHGT wıeder VO den sS1e konstitu:erenden Miıtgliedern her beschrieben werden, 1st
eiıne theologisch notwendige Folge AUS der Tatsache, da{ß dıe körperschaftliıche
Gewalt apostolische Vollmacht 1St, die A4aUsS der FEinheit VO Weihe 856{ Sendung
erwachst. Da aber dıe Körperschaft als solche weıheunfähig 1St, annn ıhre Gewalt
L1UT A4US der sakramentalen Befähigung ıhrer Entscheidungsträger, nämlich der mı1t
Stimmrecht au_sgestatteten Mitglieder abgeleıtet werden. Deshalb 1STt dıe KOörper-
schaftsgewalt nıcht eıne geistlose blofßse Rechtsgewalt, sondern eıne sakramental-
rechtliche Gewzalt. Es erledigt sıch aber auch die Unterstellung, das Motu propri0
gehe VO der These AaUs, dıe Bischofskonferenz besiäfße als Körperschaft keıne
Vollmachten, die ıhren Ursprung 1n der Bischofsweihe haben (5)

Nıcht bartıkuläre Höchstgewalt. ÖOrsy behauptet, das Motu propri0 2ANe1-

kenne lediglich dıe Vollmacht des Ortsbischofs iınnerhalb seıiner 1Ö07zese der die
Vollmacht des (gesamtkırchlichen) Bischotskolleg1ums. 7Zwischen diesen beiden
Eckpunkten der Kırchenverfassung spricht VO „Extremen“” vebe 6S „ kei-
1ICH Raum ür dıe Ausübung eıner partiellen etffektiven kollegialen Vollmacht
durch eıne Gruppe VO Bischöfen, eıner Vollmacht,; die mehr 1St als dıe Vollmacht
eınes Bischofs 1n se1ıner 10zese, aber wenıger als die Vollmacht des Bı-
schofskolleg1ıums“ (5) Worauf diese Behauptung StutZE bleibt 1m Dunkeln.
Konsequenterweıse mußte dasselbe auch für alle Partikularkonzilien/-synoden
zutreften. Aus alldem xlaubt CI dem Gesetzgeber VO „Apostolos SUOS“ dıie Fehl-
einschätzung unterstellen können, der Heıilıge Gelst stehe IIUIE: dem einzelnen
Bischof 1n seıner 107zese und dem Papst SOWI1e dem Bischofskollegium 1n der
Gesamtkirche beı; der Beistand des Heılıgen (ze1istes fehle aber be] sonstıgen leg1-
timen Bischofsversammlungen. So mu{ INall dem Ergebnıis der „geistlosen
Biıschofskonftferenz“ kommen.

Diese Unterstellung erwächst allein AaUus der Tatsache, da{ß der Autor den Text
nıcht richtig velesen und NUu  —— unvollständıg wiedergegeben hat In Nr. 12 des
Motu propri0 heifßt 6S nıcht, da{fß das Wırken der Bischofskonterenz „nı1e das kol-
legiale Wesensmerkmal der Handlungen der Ordnung der Bischöte als solche“
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hat 6), sondern: „Dennoch hat dieses Wıirken N1Ee das kollegiale Wesensmerkmal
der Handlungen der Ordnung der Bischöfte als Subjekt der höchsten Gewalt ber
die Kıirche.“ Es yeht also darum, die Gewalt der bischöflichen Teılkolle-
ıen (Partikularkonzilien/-synoden, Biıschofskonterenz) gegenüber der Gewalt
des gesamtkırchlichen Bıschofskollegiums abzugrenzen. Das gesamtkırchliche
Bıschofskollegium 1sSt gemäfßs der Lehre des 7 weıten Vatiıkanıischen Konzıls mı1t
dem Papst als seinem hierarchischen aupt Subjekt kırchlicher Höchstgewalt
(„suprema potestas”) 1mM Hınblick auf die Kıirche (vgl. auch 336 GCIC)
Die bischöflichen Teilkollegien können nıcht eıne partıkuläre Höchstgewalt be-
anspruchen un ıntolgedessen nıemals Letztverbindliches un: sSCe1 6S auch 11UT

für eınen e1] der Kırche verfügen. Darın unterscheıden S1€Ee sıch nıcht eiınmal
VO Diözesanbischof 1mM Hınblick auf se1ıne Teıilkıirche, obwohl se1ın Amt doch
ach herrschender Auffassung ebenso Ww1e€e das Papstamt un! das gesamtkırchliche
Bıschofskollegium 1mM göttlıchen Recht ogrundgelegt 1St Di1e Vorstellung VO eiıner
partiıkulären Höchstgewalt ware eın begrifflicher Wıderspruch 1ın sıch

Aufsicht des Apostolıschen Stuhls. Der Autor scheıint sıch daran stofßen,
da{fß der Apostolische Stuhl eın Autsıchtsrecht gegenüber den eiınzelnen Bıschofs-
konterenzen beansprucht un W1e€e dieser CS wahrnımmt. Orsy spricht VO Heılı-
SCH Stuhl als standıg gegenwaäartıgem Autseher un Kontrolleur, wohın dıe Ka
wıcklung 1n den etzten Jahrzehnten sCe1 (15) Damıt anı 1ın erster Lıinıe
un!: hauptsächlıch 11UT vemeınt se1n, da{fß die Bischotskonferenz bestimmte rechts-
verbindliche Beschlüsse VOTI deren Promulgatiıon dem Apostolischen Stuhl Z BG

Überprüfung unterbreıten hat (e 455 GIG)
Zunächst mMUu hıerzu bemerkt werden, da{ß 1es eın Spezitikum der Bischots-

konferenz 1St Für die Partikularkonzilien trıtfft das yleiche (C 446 GIE)
Ebensowenig handelt CS sıch insotern eıne NEUCYE Rechtsentwicklung, enn
Entsprechendes galt für diese Konzıilien auch schon gemafs dem Vorgänger-Ge-
setzbuch (vgl (:  = 291 GICHM917/).

Bemerkenswert 1St dagegen anderes, das eher 1ın dıe umgekehrte Rıchtung
weIlst. Mıt Bezugnahme auf dıie Bischoftfskonterenz hat das 7 weıte Vatikanısche
Konzıil ın seiınem Dekret „Chrıistus omınus“ verfügt, da{ß sämtlıche rechtsver-
bındlichen Beschlüsse der Bischofskonferenz der vorgängıgen Überprüfung
durch den Apostolischen Stuhl bedürfen (GCD D 4 Der Papst hat 1m Codex ı
r1S Canonı1cı diese konziliare Weıisung auf Jjene rechtsverbindliıchen Beschlüsse
rückgenommen, die allgemeıner Natur sınd (C 455 „decreta generalıa”, also
(Gesetze un: Ausführungsverordnungen). Keıiner Überprüfung unterliegen somıt
SOZCNANNLE Instruktionen (Verwaltungsverordnungen) oder verwaltungsmäßige
Eınzelfallentscheidungen.

Worum geht A be] der Überprüfung? Der Gesetzgeber bedient sıch des Aus-
drucks „recognit10”. Von den verschiedenen Begriffen, dıe das kodikarische Recht
für eiıne aufsichtliche Mitwirkung kennt, bezeichnet dıe »reCORNIL10« ach err-
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schendem Verständnıis jedenfalls der deutschsprachigen Kanonistık die zurück-
haltendste orm Es handelt sıch die bloße Feststellung, da{fß der ENISPFE-
chende Beschlufß nıchts enthält, W 9asSs 1mM Wıderspruch dem übergeordneten
Recht steht. Es yeht nıcht eıne Wertung in der entschiedenen Sache selbst.
uch 1n dieser Hınsıcht annn der Behauptung VO ÖOrsy nıcht zugestimmt WCI-

den, „da{ß alle ihre Beschlüsse und Aktionen mM1t den Intentionen des Heılıgen
Stuhls übereinstımmen mussen“ S) Weder bedürfen alle ıhre „Beschlüsse“ der
Rekognition, och bedeutet die Überprüfung eıne Übereinstimmung m1t den In
tentionen des Apostolischen Stuhles. 7Zwischen >»übereinstiımmen« un snıicht 1n
Wıderspruch stehen« MU: schon sorgfältig unterschieden werden. DDen Intentio0-
NCN ach würde der Apostolische Stuhl sıch manche der überprüftungsbedürftigen
Beschlüsse möglicherweıse ganz anders vorstellen. [ )as Ziel der Überprüfung 1St
viel bescheıidener; s besteht ın dem berechtigten Ertordernıis der Wahrung der
kırchlichen Rechtseinheıt, sSOwelılt diese namentlich 1m allgemeınen Recht des ( LO-
dex lurıs Canonicı iıhren Ausdruck tindet.

Das gesetzliche Ziel des Motu propri0 Apostolos SLLOS

Der kurze Schlußabsatz (IV.) des Motu propri0 steht der Überschrift „Er-
yänzende Normen ber dıe Bischofskonferenzen“ W/as erganzen diese Normen?
Es handelt sıch be1 den SHOTHIAC completivae“ nıcht U1l die Erganzung elınes
Lehrschreibens durch eın DPaar Normen. Vielmehr bılden die Normen den rechtlıi-
chen Inhalt des Motu proprIi1o. S1e erganzen die Bestimmungen des Codex lurıs
Canonıi1cı ber die Bischofskonterenzen. Hıerzu hat allerdings eıne Notwendig-
eıt bestanden.

Der GCIE enthält 1ın 753 eıne Bestimmung, in der dıe Bischafe als einzelne
der auch versammelt auf Bischofskonferenzen der auf Partikularkonzilien als
authentische Künder un Lehrer des Glaubens für dıe ıhrer Dorge aAanveriıraulen

Gläubigen bezeichnet werden. IDiese gesetzliche Aussage 1St 1n ıhrer Reichweıite
namentlich bezüglich der Bischofskonterenz auch Kanonıisten umstrıtten
gewesen *”. Insbesondere aber e1inNn Arbeıtspapıer der römıschen Kongregatıon für
die Bischöte ber den theologischen un: rechtlichen Status der Bischofskonferen-
AT aUsSs dem Jahre 1988% hat in der rage der Lehrautorität die Tendenz verfolgt,
diese hinsıchtlich der Bischofskonterenz eher mınımalısıeren. Das 1n sıch nıcht
wıderspruchsfreie Arbeıtspapıer hat eıne breite Diskussion ausgelöst

Lehrautorıität der Bischofskonferenz. Im Mittelpunkt der kontroversen Dis-
kussion hat die rage yestanden, ob dıe 1n /53 CC Lehrautorität der
Bischofskonterenz als solcher der den einzelnen Bischöten zukomme. Irotz der
gesetzlichen Formulierung, dıe VO den Bischöten ausgeht, ann nıcht daran gC-
zweıtelt werden, da{fß d1c Bischofskonterenz 1er 1n gleicher We1se qualifiziert
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wırd WI1EC die Partikularkonzilien. Wenn letzteren 1 Rahmen ihrer Zuständigkeit
Lehrautorität zuerkannt wırd, oilt dies ebenso für die Bischofskonferenz.

Jas ersie Verdienst des Motu propri0 besteht 1n der Klarstellung, da{fß die Bı-
schofskonterenz als solche über Lehrautorität verfügt un da iıhre Lehraussagen
Uunftfer bestimmten Bedingungen authentisches Lehramt darstellen (Nr. IM Art 1)
Es stimmt also nıcht, WeNn Örsy den chlufß zıieht: die Konfterenz als solche
hat keine Stimme“ 5

Umgrenzung. Schon 753 QiS stellt an sıch Selbstverständliches ausdrück-
liıch fest, da{ß nämlich die 1n der Bischofskonferenz der auf Partikularkonzilien
versammelten Bischöte nıcht Untehlbarkeit 1n der Lehre besitzen. Das bedeutet

allem, da{fß eın Lehrdokument der Bischotskonferenz nıemals letztverbindli-
chen Charakter hat Solches 1st ımmer nd ausschliefßlich TU gesamtkırchlich
möglıch un selbst 1er TEL 1n den bekannten CHNgCH Grenzen (vgl 749 GIC)

Damuit eın Lehrdokument der Bischotskonferenz den Anspruch als authentisches
Glaubenszeugnis stellen kann, dartf N selbstverständlich 1n keinem Punkt 1n Wıider-
spruch AA dem yemeınsamen Glauben der aNZCI Kırche stehen. Das oilt für die
Bischofskonterenz nıcht anders als tür jeden einzelnen Bischof ın seiner Verkündi-
Sung Daraus annn aber keineswegs mıt Örsy geschlossen werden, da{fß SO „die
VOIN Z weıten Vatikanum anerkannte Vieltalt der Theologien“ beseıitigt werde (8)

Das authentische Glaubenszeugnis 1STt schon gemäfß (3 2 753 C6 unmuıiıttelbar Aall

die Gläubigen gerichtet, tür die dıe Bischotskonterenz zuständig 1St, nd diese
sınd darauf ZUu relig1ö6sem Gehorsam verpflichtet. In den lehrmäßigen Aussagen
des Motu proprio0 wırd anerkannt, dafß das partikuläre authentische Lehramt ın
der Lage ISt, „TEUE Aufgaben 1n Angriff ZUu nehmen“, 50 dafß „dıe Botschaft Christı
das (Gjewıssen der Menschen erleuchte nd leıte, die NT den gesellschaftlichen
Umwälzungen verbundenen MNCUCII Probleme ZUu lösen“. Mıiıt Recht wırd zugleich
aber auch auf die Auswirkungen über dıe eıgenen (srenzen hinaus aufmerksam KC-
macht und 1n dieser Hinsıcht An Rücksichtnahme aufgefordert (Nr. A Abs 1)

Vorgehensweise, l)115 xanonıistisch entscheidende Problem 1at darın bestan-
den, dafß das Gesetzbuch keine Norm darüber enthält, 1n welcher Weise die Bı-
schofskonferenz vorzugehen hat, W SIE als solche ıhr c1genes authentisches
Lehramt ausüben 11l Der ( IC sicht eine Vertahrensordnung 1Ur für den Erlafß
allgemeiner Dekrete nıcht aber ür alle anderen rechtsverbindlichen Be-
schlüsse. Allgemeine Dekrete bedürten demzutolge einer Zweidrittelmehrheit Je-

Mitglieder der Konferenz, dıe entscheidendes Stimmrecht besitzen. Rechts-
kraft erlangen solche Beschlüsse darüber YINAaUSs STSE; WeNnN die beanstandungs-
treie Überprüfung durch den Apostolischen Stuhl erfolgt 1Sst (c 455 2 CI
sieche auch oben).

die Kanonistik geht deshalb davon AUS, dafß die Bischofskonferenz ermächtigt
ISt, (r alle wenıger weitreichenden rechtsverbindlichen Beschlüsse dıe Verfah-
rensordnung 117 der eigenen Satzung testzulegen. [ )as geht S () weIlt, da nıcht e1N-
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mal die Wahl des Vorsitzenden gemeinrechtlich der Bestätigung durch den Apo-
stolischen Stuhl bedarf.

In Angelegenheiten, 1N denen die Bischofskonferenz als solche keıine Zustän-
digkeıit hat, sleibt die Zuständigkeit der zugehörigen Vorsteher der Teilkirchen
ungeschmälert erhalten. Hür ein gemeINsSamMES Vorgehen sedarf e 1n diesen Fällen
deshalb der Zustimmung aller ( 4) 13

Lehrdokumente sind jedoch einerseılts keine allgemeinen Dekrete IN Sınn
Z anderseits sind S1C aber in ihrem Rang eher höher als diese einzustuten, SO da{ß

keine der rel vorgenannten Lösungsmöglichkeiten tür das be1 deren Verabschie-
dung einzuhaltende Verftahren unmıiıttelbare Anwendung tinden kann 4S handelt
SIC eiıne SOgCNANNLE Gesetzeslücke. Für solche Fälle siıeht das Gesetzbuch
selbst 1n 19 bestimmte Regeln VOT; deren wichtigste 1St die Nutzung der (zeset-
zesanalogıie, die Anwendung VON Oormen für ähnlich gelagerte Fälle Insotern
WAar davon auszugehen, da{ß mındestens das für allgemeıine Dekrete vorgesehene
Vertahren für die Beschlüsse 7A8 Lehrdokumenten einzuhalten se1 Dıies gilt S

mehr Berücksichtigung der Tatsache, dafß 65 bei Lehraussagen nıcht blofße
Disziplinarmafßsnahmen, sondern un Glaubenszeugnis geht. Be1 der kollegialen
Bezeugung des Glaubens gilt aber für das ZCeSAMLE Synodalwesen das allgemeıine
Rechtsprinzıp, wonach moralische Einstimmigkeıt anzustreben 1St

Das Motu propri0 hat dıe bestehende Gesetzeslücke des G1E geschlossen.
Dıies 1St 1ın einer Weise geschehen, die Nan angesichts der Bedeutung der Äaterie
als ANSCMCSSCH un zugleich grofßzügıg bezeichnen uß

Angemessen 1Sst CSs da{ß® die Verabschiedung Lehrdokumenten als Akt des
authentischen Lehramtes ausschliefßlich der Vollversammlung vorbehalten bleibt
(I1V Art 2); un da{fß als Mindestvoraussetzung WI1E bei der Verabschiedung
allgemeinen Dekreten die Zweidrittelmehrheit der stimmberechtigten Miıtglıe-
der |4 der Konfterenz gefordert wiırd (IV Art 1)

Als eher oroßzügıg mu{ Nanl C658 ansehen, Aa einer „FeCOognıt10“ durch den
Apostolischen Stuhl nıcht bedarf, W die Konferenz Einstimmigkeit erzielt,
denn bei allgemeinen Dekreten iSt C1e Überprüfung 11 jedem all ertorderlich.
Jie Norm ISt zugleich praktikabel, da Einstimmigkeıit nıcht unabdingbare Vor-
aUSSCILZUNG 1sSt. Wird die FEinstimmigkeit verfehlt, eine Z weidrittelmehrheit aber
erreicht, 50 sedart der „recogn1t10“ durch den Apostolischen Stuhl. Dadurch
wırd die Möglichkeit geboten, berechtigte Bedenken, aber auch Obstruktion
oder Unemmsichtigkeit einzelner Konferenzmitglieder zr überwinden.

Die diesbezüglichen Einwendungen Örsy sind gänzlıch unberechtigt, Zzum

leı 5SOgar V  OTTCeN, W W: unterstellt wird, wercdce ein lebendiger Dialog
und aln Ende ein Kompromifß unmöglıch, W 45 doch der draxıs SORar der Okume-
nıschen Konzilien entsprochen habe (8 Punkt 4) Dabei verkennt dCl' Autor nıicht
zuletzt auch die Funktion der „FeCORNILO” Schließlich übersicht CI maANZ, Aa die
Bıschofskontferenz durch d E Motu Proprio 1n Falle Jler Einstimmigkeit eher 11 @1-
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IIN eigenständıgeren Posıtion belassen wırd als dıe Partikularkonzilien, enn be1
diesen wırd nıcht 7zwischen Allgemeindekreten un: Lehrdokumenten unterschie-
den, da{fß alle „decreta concılıo edicta“ auch Wenn S1Ee einstiımm1g beschlossen
sınd der „recognıti10” durch den Apostolischen Stuhl bedürfen C 446 GIC)

Schlußbemerkung
Das Motu proprio Apostolos SU OS bjetet keinerle1 Anlaf 7 eıner Kritik, w1e€e

S$1e Ladıslas Orsy versucht hat Es 1St 1m Gegenteıl eın höchst verdienstvolles
päpstliches Gesetz, das Klarstellung darüber gebracht hat, da{fß die Bischotskonfte-
TeNz als solche authentischem Lehrzeugnis betfähigt 1St. Dieses oründet 1in der
apostolischen Vollmacht, mı1t der ıhre stımmberechtigten und damıt handlungs-
bestimmenden Mitglieder kraft Weihe un: Sendung ausgestattel siınd Deshalb
bleibt die Bischofskonferenz nıcht mehr un nıcht wenıger mı1t dem Beistand des
Heıilıgen elstes ausgerustet, WwW1e€e A4US der sakramental vermıiıttelten Amtsgnade
iıhrer Mitglieder als einzelne der aut Partikularkonzilien versammelt tolgt.

Zugleich hat das Motu propr1i0 eiıne bestehende Gesetzeslücke xeschlossen, 1N-
dem 65 das be] Wahrnehmung des authentischen Lehramtes einzuhaltende Ver-
tahren ANSCINCSSCH un oroßzügıg regelt 15

In der abschliefßenden Norm (4V Art 4) werden dıe Bischofskonterenzen AD
aufgefordert, ıhre Statuten reviıdıeren, da{ß ST mıt dem GK 1n dem Motu
proprıi0 übereinstiımmen. AAr 1St dieser Weg gangbar, doch wırd auf diese Weiıse
verdeckt, da{ß CS 1n Wıirklichkeit die Behebung eınes Mangels 1mM Gesetzbuch
selbst geht. Es hätte sıch nahelegen können, diesen Mangel m1t Jener
Erganzung des Codex lurıs Canonıi1cı beheben, die durch das HUL wenıge Tage
ältere Motu Proprio tuendam tidem VO 18 Maı 1998 A0 CC erfolgt IT

NM  NGEN

In dieser Zs 218 Ar  J Seıtenangaben 1m Text ın Klammern.
Vgl Aymans-Mörsdorf, Kanonisches Recht, (Paderborn 1997 BDA

Vgl hıerzu allgemeın Aymans-Mörsdorf 276 —298, miıt weıteren Hınweıiısen.
Vgl .  S 292
Vgl Mörsdorft: LThK-Konzilsergänzungsband {{ 136 f CSU: die Kardıinäle Frings tür Deutschland, Spellman

tür dıe USA un! Wyszynskı für Polen. Sıehe terner Heınemann, Die Bischofskonterenz. Streitlichter ZU! vorkon-
zılıaren Sıtuation Diskussion: Fıdes 61 Ius (FS Georg May), hg. Aymans (Regensburg 1991 AL

Vgl Motu Proprio Ecclesiae Sanctae VO ugust 966 41

Vgl OreCCOo. Die synodale Aktıvıtät 1MmM Autbau der katholischen Kırche der Vereinigten Staaten VO: ord-
amerıka: Archiv für katholisches Kırchenrecht 137 (1968) 38—94, bes 42—46

Charakteristisch 1St 1n der nachkonziliaren Gesetzgebung dıe parallele Zuweıisung bestimmter Kompetenzen
dıe Bischotskonterenz un!| die Patriarchalsynode.
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„Attamen ıpse naturam collegialem NUMY Han sumıt, UUAC ad 2612a pertinet ordınıs Ep1scoporum, ut subiect! CT
1n unıyersam FEcclesiam potestatıs. ”

10 Vgl Schmuitz, Die Lehrautorität der Bischofskonterenz gemäls J GIG: 1: Die Bischotskonterenz. Theo-
logischer Juridischer Status, hg. Müller F} Pottmeyer (Düsseldorf 196—235

Instrumentum aborıs 19l 9088 „Status theologicus Er ijurıdicus Conterentiarum Episcopalıum“ Das Arbeıtspa-
pıer 1St 1M Januar 958 allen Bischotskonterenzen mML1t der Bıtte I1 Stellungnahme bıs Ende 9088 zugesandt worden.
12 Vgl alleın für den deutschen Sprachbereich den Sammelband: Die Bischoftskonterenz 10) Sıehe terner
Rıedel-Spangenberger, 7wischen Kollegıalıtät Zentraliısmus. Bedeutende Stimmen Z miıischen Schreiben ber
en theologischen u jurıdischen Standort der Bischofskonferenzen: Archiv tür katholisches Kıiırchenrecht 158 (1989)
AT AL Ahnliche Veröffentlichungen hat N In spanıscher, französıischer und englischer Sprache gegeben.
13 1a N dıe Kompetenz der Diözesanbischöte un: der ihnen rechtlich Gleichgestellten geht, dürtfte 6S um

deren Zustimmung, nıcht aber dıe der Titularbischöfe gehen.
14 Es mussen nıcht „Bischöfe“ se1n, da gegebenenftalls dıe priesterlichen Vorsteher VO: Teilkirchen 7 berücksichti-
SCcH sınd
15 Dabe: 1St 1er aufßer acht gelassen, dAa{fß das Motu propri0 ın Art. andere, nıcht als kte des authentischen
Lehramtes geltende Beıtrage al  ‚ A denen dıe Glaubenskommissıion der Bischotskonterenz ermächtigt werden
ann. Da diese Ermächtigung C Ständıgen Rat der Konterenz ausgehen kann, 1ST auch dieser selbst 72 olchen
Beıtraägen ermächtigt. Um Beıiträge welcher Art dabei geht, mu{(ß 1er allerdings nıcht näher erortert werden.

Ladıslas Ö7"Sji 5
Anmerkungen

Ich möchte den STIMMEN DE  z RIT danken, da{ß S1e mı1r dıe Möglichkeit geben,
ber das 'Thema „Dıe Bischofskonfterenzen un dıe Macht des Geistes“ tiefer
retlektieren un!: dabe1 auch auf den Beıtrag VO Protessor Wıinfried Aymans
ANLW

Die Bischofskonferenzen

Wer ach den eigentlichen Grundlagen der theologischen Natur der Bischofskon-
terenzen sucht,; MUu ach dem 1n der Reihe „Quaestiones disputatae” erschiene-
1TeN Band „Episkopat un: Prımat“ (Freiburg oreıten. Der Band enthält rel
hervorragende Beıträge, eıner VO Joseph Ratzınger un!: 7wWel VO arl Rahner.
FEınıge Einsichten dieser Autoren wurden damals eingehend diskutiert un!: vingen
schliefßlich 1ın die Dokumente des 7 weıten Vatikanischen Konzıls e1In. Von beson-
derer Bedeutung für Thema 1STt arl Rahners drıittes Kapıtel „UÜber das
vöttliıche Recht des Episkopats“

Rechte sınd selbstverständlich ımmer mıt Pflichten verbunden. Für Rahner 1St
das yöttlıche Recht des Episkopats neben anderen Pflichten mıt der OIl CZOft
gegebenen Verpflichtung verbunden, dıe rechte Vieltalt 1n der Kırche stärken
un:! Öördern:

„Dıieser legıtıme un se1ın sollende (also werden sollende) Pluraliısmus kann 1U nıcht 11U1 tür die
einzelnen Menschen 1n der Kıiırche gelten, sondern oilt gewi(ß uch für yrößere Gliedverbände, für
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